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Digitale Gerichtsöffentlichkeit

Die mithilfe der Informations-
technologie geschaffene „digitale 
Öffentlichkeit“ muss gerade in Zeiten 
volldigitaler Verhandlungen die 
Gerichtsöffentlichkeit ergänzen, damit 
die Justiz dem (verfassungs-) 
rechtlichen Öffentlichkeitsprinzip in 
der heutigen digitalen Gesellschaft 
gerecht wird.



Die Gerichtsöffentlichkeit

Funktionen der Gerichtsöffentlichkeit

- Demokratische Legitimation
- Kontrolle
- Schaffung informationeller Gleichberechtigung
- Förderung von Vertrauen/Akzeptanz
- Effizienzsteigerung
- Disziplinierung

à Analoge Öffentlichkeitsformen noch zeitgemäß?



Digitale Gerichtsöffentlichkeit 
Beispiel IStGH
Streaming aller 
mündlichen 
Verhandlungen über 
die eigene Webseite 



Digitale Gerichtsöffentlichkeit 
Beispiel EGMR
Streaming aller 
mündlichen 
Verhandlungen über 
die eigene Webseite 



Digitale Gerichtsöffentlichkeit 
Beispiel EuGH
(Live-)Streaming der 
mündlichen 
Verhandlungen (der 
Großen Kammer des 
Gerichtshofs) über 
die eigene Webseite 



Digitale Gerichtsöffentlichkeit 
Beispiel Bundes-gerichte

(Live-)Übertragung der 
Urteilsverkündungen durch 
Phoenix (arg. Staatsferne von 
Rundfunk) und Bereitstellung 
über Youtube



Digitale Gerichtsöffentlichkeit in den USA
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Professionelle Videoverhandlungen
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Digitale Gerichtsöffentlichkeit in den USA



Befürchtungen

Was spricht gegen eine Ton- und 

Bildübertragung der mündlichen 

Verhandlung?
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Wirklichkeit 
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Die Justiz im digitalen Zeitalter
Berücksichtigung verfassungsrechtlich gesicherter Rechte

-  Grundrechte der Verfahrensbeteiligten (Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG, 
Art. 12, 14 GG)

-  Grundrechte von Gerichtspersonen (insb. Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG)

-  Verfahrensdurchführbarkeit/Fair trial-Grundsatz

-  Recht der Medien (Grundsatz der Staatsferne)

-  Jugendschutz



Digitale Gerichtsöffentlichkeit - Theorie
Öffentlichkeitsbegrenzende technische Lösungen 

Digitale Zutrittskontrollen

 - räumliche Zutrittsbeschränkungen (à Geolokalisation)

- adressatenbezogene Zutrittsbeschränkungen 

(à Identifikationsmanagement z.B. eID, attributsbasierte 

Berechtigungsnachweise)

- quantitative Zutrittsbeschränkungen (à 10, 50, 100 oder 1000 Zuschauer)



Digitale Gerichtsöffentlichkeit - Theorie
Öffentlichkeitsbegrenzende technische Lösungen 

Sicherungsmöglichkeiten grundrechtlich geschützter Interessen
 - Kameraperspektive 

- granular modellierte Qualität der Bild- und Tonübertragung

- Filter zur audiovisuellen Unkenntlichmachung von Personen

- zeitverzögerte Übertragung

- automatische Löschfunktion

- Digital Rights and Privacy Management (à Uploadfilter iSd UrhDaG machen ein 
Weiterverbreiten in sozialen Medien weitgehend unmöglich)



Digitale Gerichtsöffentlichkeit – Wirklichkeit



Digitale Gerichtsöffentlichkeit – Wirklichkeit

§ 16 EGZPO-E

(1) Die Bundesregierung und die Landesregierungen werden 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung für ihre jeweiligen 

Zuständigkeitsbereiche vollvirtuelle Videoverhandlungen zum 

Zwecke ihrer Erprobung zuzulassen. (...)

(4) In öffentlichen Verhandlungen ist die Öffentlichkeit 

herzustellen, indem die vollvirtuelle Videoverhandlung in Bild- 

und Ton an einen öffentlich zugänglichen Raum im zuständigen 

Gericht übertragen wird.



Im Kino des Volkes


